
 

 
Wissenswertes zu den Auditindices  
Biosicherheit (BSI) und Tierhaltung (THI) 

Was ist der Auditindex Biosicherheit (BSI) und der Auditindex Tierhaltung (THI)? 

Die Auditindices sind Zahlenwerte, die aus den Ergebnissen der Systemaudits berechnet wer-
den. Sie werden zusammen mit den Auditberichten für alle Systemaudits ausgegeben, die seit 
dem 1. Januar 2018 durchgeführt wurden. In die Berechnung der Indices gehen ausgewählte 
Auditkriterien ein, die für die Beurteilung der Biosicherheit bzw. der Tierhaltung eines Betriebes 
entscheidend sind. Die Auditindices von tierhaltenden Betrieben werden aus folgenden Krite-
rien berechnet: 

Auditkriterien für die Berechnung der Auditindices für Schweine haltende Betriebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditkriterien für die Berechnung der Auditindices für Rinder haltende Betriebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditindex Biosicherheit (BSI) Auditindex Tierhaltung (THI)

Prüfkriterium Prüfkriterium

3.3.3 Lagerung von Futtermitteln 3.2.1 Überwachung und Pflege der Tiere

3.6.1 Hygiene - Gebäude und Anlagen 3.2.2 Allg. Haltungsanforderungen

3.6.2 Betriebshygiene 3.2.3 Umgang mit erkrankten und verletzten Tieren

3.6.3 Umgang mit Einstreu, Dung und Futterresten 3.2.4 Stallböden

3.6.4 Kadaverlagerung 3.2.5 Stallklima, Temperatur, Lärmbelästigung, Lüftung

3.6.5 Schädlingsmonitoring und -bekämpfung 3.2.6 Beleuchtung

3.6.6 Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 3.2.7 Platzangebot

3.6.7 Spezielle Hygieneanforderungen 3.2.8 Alarmanlage (Lüftung)

3.3.1 Futterversorgung

3.4.1 Wasserversorgung

Auditindex Biosicherheit (BSI) Auditindex Tierhaltung (THI)

Prüfkriterium Prüfkriterium

3.3.3 Lagerung von Futtermitteln 3.2.1 Überwachung und Pflege der Tiere

3.6.1 Hygiene - Gebäude und Anlagen 3.2.2 Allg. Haltungsanforderungen

3.6.2 Betriebshygiene 3.2.3 Umgang mit erkrankten und verletzten Tieren

3.6.3 Umgang mit Einstreu, Dung und Futterresten 3.2.4 Stallböden

3.6.4 Kadaverlagerung 3.2.5 Stallklima, Temperatur, Lärmbelästigung, Lüftung

3.6.5 Schädlingsmonitoring und -bekämpfung 3.2.6 Beleuchtung

3.6.6 Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 3.2.7 Platzangebot

3.2.8 Alarmanlage (Lüftung)

3.3.1 Futterversorgung

3.4.1 Wasserversorgung
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Auditkriterien für die Berechnung der Auditindices für Geflügel haltende Betriebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Bewertungen, die der Betrieb im Audit erhalten hat, werden Zahlenwerte zugeordnet:  

 A (Kriterium vollständig erfüllt) = 100 

 B (Kriterium nahezu vollständig erfüllt) = 75 

 C (Kriterium teilweise erfüllt) = 50 

 D (Kriterium nicht erfüllt) = 0 

Beide Indices ergeben sich als Mittelwerte aus den Auditbewertungen für den Bereich Biosi-
cherheit bzw. Tierhaltung.  

Beispiel: 6 x A-Bewertung und 1 x B-Bewertung = 6 x 100 + 1 x 75  BSI = 96,4 

Die Indices können einen Wert zwischen 0 und 100 erreichen. Dabei stellt 100 den bestmögli-
chen Wert dar, was gleichbedeutend ist mit einer A-Bewertung in allen relevanten Kriterien, 
d.h. alle Kriterien wurden vollständig erfüllt. Umgekehrt besteht immer, wenn der Index unter-
halb von 100 liegt, die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit, Verbesserungen einzuleiten.  

 

 

 

 

 

 

 

Auditindex Biosicherheit (BSI) Auditindex Tierhaltung (THI)

Prüfkriterium Prüfkriterium

3.3.3 Lagerung von Futtermitteln 3.2.1 Überwachung und Pflege der Tiere

3.6.1 Hygiene - Gebäude und Anlagen 3.2.2 Allg. Haltungsanforderungen

3.6.2 Betriebshygiene 3.2.3 Umgang mit erkrankten und verletzten Tieren

3.6.3 Umgang mit Einstreu, Dung und Futterresten 3.2.5 Stallklima, Temperatur, Lärmbelästigung, Lüftung

3.6.4 Kadaverlagerung und -abholung 3.2.6 Beleuchtung

3.6.5 Schädlingsmonitoring und -bekämpfung 3.2.7 Platzangebot

3.6.6 Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 3.2.8 Alarmanlage (Lüftung)

3.3.1 Futterversorgung

3.4.1 Wasserversorgung
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Wie können Tierhalter auf die Auditindices zugreifen? 

Die Auditindices können in der Software-Plattform eingesehen werden. Sie werden in den Au-
ditberichten angezeigt. Die Auditindices werden zusätzlich zum Auditbericht berechnet und sind 
eine Ergänzung zu den bereits bekannten Informationen aus den Auditberichten. Der Auditbe-
richt wird weiterhin für die Status-Berechnung (Status I, II oder III) und die Gesamteinschät-
zung des Betriebes genutzt. 

Tierhalter können ihre Auditindices folgendermaßen aufrufen: 

 Loggen Sie sich in die Software-Plattform ein und wählen Sie unter dem Reiter „Stammda-
ten“ den Menüpunkt „Standorte“ aus. 

 

 

 

 

 

 Um sich Ihre Standorte anzeigen zu lassen, klicken Sie anschließend auf „Aktualisieren“ 
(grünes Pfeilsymbol oben rechts). Es öffnet sich eine Tabelle mit Ihren Standorten. Wählen 
Sie nun den gewünschten Standort über das linke Symbol in der Tabelle aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Es öffnet sich die Detailansicht des Standortes. Wählen Sie anstatt des Reiters „Standort“ 
den Reiter „Auditberichte“ aus. 
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 Es öffnet sich der Auditbericht, in dem der Auditindex Biosicherheit (Biosicherheitsindex) 
und der Auditindex Tierhaltung (Tierhaltungsindex) angezeigt wird. 
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Wie können Bündler auf die Auditindices zugreifen? 

Die Auditindices können in der Software-Plattform eingesehen werden. Sie werden in den Au-
ditberichten angezeigt. Die Auditindices werden zusätzlich zum Auditbericht berechnet und sind 
eine Ergänzung zu den bereits bekannten Informationen aus den Auditberichten. Der Auditbe-
richt wird weiterhin für die Status-Berechnung (Status I, II oder III) und die Gesamteinschät-
zung des Betriebes genutzt. 

Bündler können die Auditindices für ihre gebündelten Betriebe folgendermaßen aufrufen: 

 Loggen Sie sich in die Software-Plattform ein und wählen Sie unter dem Reiter „Stammda-
ten“ den Menüpunkt „Gebündelte Standorte“ aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Klicken Sie anschließend auf „Aktualisieren“ (grünes Pfeilsymbol oben rechts). Es öffnet 
sich eine Tabelle mit Ihren gebündelten Standorten. Unterhalb dieser Tabelle befindet sich 
je ein Button „Export BSI“ und „Export THI“. Durch Klicken auf den Button erhalten Sie 
eine Excel-Tabelle mit den aktuellen Auditindices Biosicherheit (BSI) bzw. Auditindices 
Tierhaltung (THI) ihrer gebündelten Betriebe.  
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 Zusätzlich können Sie in der Tabelle die Auditindices eines einzelnen Standortes aufrufen. 
Wählen Sie dazu den gewünschten Standort über das linke Symbol aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es öffnet sich die Detailansicht des Standortes. Wählen Sie anstatt des Reiters „Standort“ 
den Reiter „Auditberichte“ aus. 

 

 

 

 
 Es öffnet sich der Auditbericht, in dem der Auditindex Biosicherheit (Biosicherheitsindex) 

und der Auditindex Tierhaltung (Tierhaltungsindex) angezeigt wird. 
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Wie werden die Auditindices für Veterinärämter freigeschaltet? 

Entsprechend der EU-Kontrollverordnung 2017/625 müssen Veterinärämter ihre Kontrollen ri-
sikobasiert durchführen. Mit Hilfe der Auditindices können Tierhalter ihre Leistungen im Bereich 
Biosicherheit und Tierhaltung gegenüber dem Veterinäramt dokumentieren. Möchte das zu-
ständige Veterinäramt die Auditindices zur Risikobewertung nutzen, bittet es den Tierhalter um 
die Ausstellung einer schriftlichen Einwilligungserklärung. Eine automatische Weitergabe der 
Daten an die Behörden erfolgt nicht. Wurden die Auditindices für das Veterinäramt freigeschal-
tet, kann das Veterinäramt lediglich die Zahlenwerte der Auditindices einsehen. Auf den Audit-
bericht kann es nicht zugreifen. Der Tierhalter entscheidet, ob er dem zuständigen Veteri-
näramt die Indices zur Verfügung stellen will und falls ja, ob er einen oder beide Auditindices 
freischalten lässt, und vermerkt dies in der Einwilligungserklärung. 

Die unterschriebene Einwilligungserklärung wird anschließend an den Bündler des Tierhalters 
weitergeleitet. Dieser schaltet die Auditindices des Betriebes für das Veterinäramt folgender-
maßen in der Software-Plattform frei: 

 Loggen Sie sich in die Software-Plattform ein und wählen Sie unter dem Reiter „Stamm-
daten“ den Menüpunkt „Zuordnung Unterbündler/Veterinäramt“ aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es öffnet sich eine Liste, in der alle bisher registrierten Veterinärämter aufgeführt sind. Da-
bei ist jedes Veterinäramt mit zwei Zugängen vorhanden: Jeweils einer für die Einsicht-
nahme in den Auditindex Biosicherheit (BSI) und Auditindex Tierhaltung (THI). Bitte be-
achten Sie, dass der Tierhalter entscheidet, ob er beide oder nur einen der Auditindices 
freischalten lässt (vgl. Einwilligungserklärung des Tierhalters). 
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 Wählen Sie den entsprechenden Zugang des Veterinäramtes über das linke Symbol aus 
und fahren Sie durch Auswahl von „Weiter“ oben rechts fort.  

 

 

 

 

 

 

 

 In der sich öffnenden Eingabemaske können Sie nach einzelnen Betrieben suchen oder sich 
durch das grüne Pfeilsymbol (oben rechts) alle gebündelten Standorte anzeigen lassen.  

 Um den Auditindex des Tierhalters dem Veterinäramt zugänglich zu machen, markieren Sie 
den Tierhalter durch Anklicken des grauen Feldes ganz links in der Auflistung neben der 
Standortnummer. Bei erfolgreicher Auswahl erscheint ein schwarzes Hakensymbol im Feld. 
Wird nun „Speichern“ oben rechts ausgewählt, wird der Auditindex dem Veterinäramt zur 
Einsicht freigegeben. Das Veterinäramt kann den Auditindex einsehen, und die Freischal-
tung ist abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bitte beachten Sie, dass ein Tierhalter, der dem Veterinäramt beide Auditindices zur Ein-

sicht freigibt, sowohl mit dem Veterinäramtszugang für den BSI als auch mit dem für den 
THI verknüpft werden muss. 
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Wie kann geprüft werden, ob ein Standort erfolgreich für das Veterinäramt freige-
schaltet wurde? 

Als Bündler können Sie in der Software-Plattform einsehen, für welche Standorte Sie dem je-
weiligen Veterinäramt die Auditindices freigeschaltet haben.   

Folgen Sie dazu bitte folgenden Schritten: 

 Loggen Sie sich in die Software-Plattform ein und wählen Sie unter dem Reiter „Stamm-
daten“ den Menüpunkt „Unterbündler/Veterinäramt“ aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es öffnet sich eine Liste, in der alle bisher registrierten Veterinärämter aufgeführt sind. Öff-
nen Sie jeweilige Veterinäramt durch Auswahl des linken „i“ Symbols.  
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 In der neu geöffneten Ansicht können Sie die Kontaktdaten des jeweiligen Veterinäramtes 
einsehen. Wählen Sie in dieser Ansicht bitte den rechten Reiter „Zuordnung Anwender zu 
Standort“ aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nun öffnet sich eine Liste mit den Betrieben, bei denen die Auditindices dem jeweiligen Ve-

terinäramt zugeordnet wurden.  

 

 

 

 

 

 

 
 Bitte beachten Sie, dass es jeweils einen Zugang des Veterinäramts für den BSI und THI 

gibt. Sollte ein Standort beide Auditindices freigegeben haben, kann eine Freischaltung nur 
durch Einsicht in beide Zugänge überprüft werden.  

 


